
Schallım o  < gerechten Lohne
S 7 e_flesjéréchten Ä[dhnes‘.'

Von Prof Schilling.
Da die Frage des gerechten Lohnes esohdefs nach

em Erscheinen der KEnzyklika Quadragesimo ANO u{fs
CHe erortert un dabe1ı die eine und andere ON MDAH:
vertiretene Ansıcht als durch dıe Enzyklika erledigt hın-
gestellt wird,*) ıst 1 Interesse der wıssenschalit-
hlichen Klarheıit notwendig, darau{t zurückzukommen.
Dr Muüuhler, der im Jahr 1924 eine Schritt (Dissertation)
über die Idee des gerechten „ohnes veröffentlicht Hat
cheint Z slauben, daß die VON ıhm vorgeilragenen Meı-
NUNSCH durch dıe CHE sozlale Enzyklika ım wesentlichen
ihre Bestätigung gefunden aben, während meılıne AT
[assung der Korrektur bedürite So behauptet C Ia SEe1-
1LICHN Au{isatz ın der „50z1alen Revue““, VO MIr Se1 der
Kaktor der subjektiven und objektiven eıstung zu stark
betont worden,? und weıterhın g1bt C seiner Meınung
Ausdruck, die heißumstrıttene Frage; ob Leo Xil den
sogenannten Familienlohn als eine Forderung der. Ge-
rechtigkeıt angesehen, sSEe1 jetz Arreguı un mich
eindeutig entschieden. Wörtlich lautet der dem Wort-
Jaut ach unverständliche Satz „Bisher War eine he1iß-
umstrittene Frage, ob Leo 11L den sogenannten Famı-
jenlohn, uch indirekt, als eine Forderung der Ge-
rechtigkeıit hinstellt, Oll namhatten Fachgelehrten ab-
sgelehnt Ol Arregul un zuletzt och vVvon Schiul-
ling); _auch cdiese Frage ist jetz eindeut1ıg entschieden.‘?)

Muhler versäumt, N anzugeben, W as CI 1er
unfer „Gerechtigkeit“ versteht:;: muß die Gerechtigkeıit
im strıktesten Sinn, dıe Verkehrsgerechti keıt, deren Ver-1letzung cdie Pflcht der Restitution ZUr. Fo RAt. VOL ihm
gemeınt sein, denn.nur 1€eS wurde von mir iın Zweilel g-
zögen;-ob Leo XL den Familienlohn 1m Sınne der KOom-
mMutatıven Gerechtigkeıt fordere, keineswegs ber wurde

lienlohn ach Leos AnlVoNn mir bestrıtten, daß der Kamı
[assung als Forderun der sozıiaten Gerechtigkeit aNnzu-
sehen s@e1. Muhlers ritik erweckt den Anscheın, als
hätte ich Leo I1LL die Ansıcht zugeschrıeben, daß der
Hamilienlohn lediglich als Forderung un Pflicht der
Nächstenliebe elten habe In Wahrheit ber heißt
CS . der Vo Mu ler zıti1erten Stelle der „Katholischen
Sozialethik“‘: „Wenn manche (wıe Muhler!). behaupten,
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von Leo XIIL. werde der Famili€nlohri 1 Ce der OM-
mutatıven Gerechtigkeit, also von der Gerechtigkeit iImstriktesten Sinne, geiordert, SO ist zu bemerken, daß H1iS-
her der überzeugende Beweis Jür diese Behauptung nıcht
erbracht wurde. “ 1Iso NIiC hne welteres dıe kommu-
tatıve Gerechtigkeit, „aber allerdings die sozıale Gerech-
tigkeit, die übrigens auch Gerechtigkeit 1n stirengen Sinne
ist, gebietet als gerechten ohn einen Lohn, der zum En-
erhalt des gewıssenhaften Arbeiters UnNd- seiner Famıiliehinreicht“ he1ißt C 1 der „Sozialethik‘f ‘ uhmittelbärdarauf.

Freilich muß Nan ber esen. un Bedeutung der
jegäalen der gesetzlıchen und der sozlalen Gerechtigkeitım klaren se1in, sonst kann INan ber die Frage des ge-echten Lohnes N1IC mıiıt genügender Sicherheit urteilen.Wiıe sehr e selbst Autoren, die ber Fragen schreiben,die hne tıeies FKindringen 1n das W esen der Gerechtig-keıt nıcht lösen Sınd, der nötisgen Klarheit gebrıicht,trıtt ın Muhlers chrift ber den gerechten ohn deut-
lich zutage. Muhler bezeichnet Jler die Verwertung des
(Gedankens der legalen Gerechtigkeit au{f dem Gebiet-derLohnfrage durch Antoine, durch mich und andere als
‚„dll sich richtig", der Gedanke habe „etwas Be-
stechendes‘“ sich; „aber‘“, Tährt Gr tort, „WCNN INa  —
den Begriff der ı1ustitia Jegalis Im thomistischen 1INN
nımmt, Jegt S1Ee nıcht einem einzelnen, uch N1IC
einem einzelnen Stande, sondern allen die Pflicht au
Zr bonum COMMUNE beizutragen, weıl eben das bonum
COIMAMUN zugleich das bonum eines jeden einzelnen ist.
Wır kämen iso wıederum dahin, Was WIr bei der carıtasgesehen, daß nıcht der Arbeitgeber allein verpflichtet ist,Opfer bringen, eiwa durch höhere Löhne, sondern alle
Mitbürger, soweit S1€e dazu imstande sind. Damit war
her der eigentliche Zweck der ganzen Bewegung h1n-
räallıg: man wollte doch Irgendwie eine strenge Pflicht derArbeitgeber statuleren. Das fühlten auch manche, un
hıldeten S1€e einen TELLChL Begrıff der sozıalen Gerechtig-keıt Damit WAar der Wirrwarr nur noch gröher Orsden. Die sozlale Gerechtigkeit hat keinen Platz im rsstem
der katholischen Moralphilosophie, soll s1ıe mehr S eln
NEUECS Wort für eine alte Sache (1ustitia legalis!) sein. *)Hätte Muhler von alledem ungefähr das Ge ente1l he-
hauptet, wäre er. dem wahren Sachverhalt ziemlich
nahe gekommen. Tatsächlich legt uch die ı1ustitia legalısarıstotelisch-thomistischen Sinne dem einzelnen. Glied(oder Stand) der Gemeinschaft Hıinblick aui das G’C"Muhler, Die Idee des gerec}htexy Lohn;s‚ 19_24, x



méinwohf Pilıchten dem Bürger, demSoldat H; dem
Rıchter., dem Reichen, sofern und soweıt immer. die
Rücksicht auf das Gemeinwohl oder, Was ler dasselbe
besagt, auft die sozlale Notwendigkeit jene Pflichten be-
dingt Und W as en Begriff der sozlalen Gerechtigkeit
geht, der In einem andern Artikel näher uüuntersucht WEer-
den Soll, unterscheidet sıe sıch allerdings deutlich g-
NUS vOon der jegalen Gerechtigkeit: handelt sıch dabeıi
ı  z einleuchtende, also um naturrechtliıche Normen der
ljegalen HB: der distrıhutiven Gerechtigkeit, die unmıittel-
har VOIl der Rücksicht aut das (1eEmeinwohl oder qaut die
sozlale Notwendigkeit erfordert sind un einen angemes-
SCIHIN Güterausgleich ‚unter - den Gliedern und. Ständen
der (rxesellschaft bezwecken. Im übrigen hat ja die Knzy-
kKhıka Quadragesimo ANO den Gedanken der sozialen Ge-
rechtigkeit gleich dem der sozialen Notwendigkeit Nn
ehbenso Z einem ‘Ihrer Grundgedanken gemacht W1€e
meıne ‚„„‚Katholische Sozilalethik“. Man müßte also.
Muhler EFCE  D eigentlich zugeben, daß durch die CHE En-
Zzyklıka er Wirrwarr vollendet worden ist, weiıl sS1Ee den
„„UCUCH Begriff der Ssozlalen Gerechtigkeit” förmhlich qk-
zeptiert un 1U auch ihrerseits offizı.ell. 1n den Mittel-
punkt des sozialen Denkens un ‚Handelns gerückt hat
DIie Frage der sozialen Gerechti keıt ist demgemäß jetzt,

mit Muhler rTeden,;
nıcht in seinem inn. ‚081 T  eutig eptgchiéden“, aber

Und NUunNn Z Hauptifra e Z Frage, ob wirklich
„eindeutig.. entschieden“ Ur e daß der Famıiılienlohn
eine ord
stelle

erun der komrz1atatit{efl Gerechtigkeit dar-
Zweimal berührt Pıus XI die Frage des gefechten'

Lohnes. Zunächst in seiner. Enz klıka Castı connubi.
Hier heißt AAn erster Lmı1e INa mıt allem Nach- Tdruck darau{f bDestehen, daß, wWw1€e bereits Leo XHL naıt
He verlangt _hat, in der bürgerlichen Gesellschaft die
soz1alen und die wirtschaftlichen Verhältnisse derart gEs An
vegelt werden, daß aNle Famılienväter die Möglichkeit ha-
hben,; das Notwendige Zzu verdienen und ZUu erwerben, u e  x z.amSICh; : Kräu und Kinder standesgemäß und den heımat-
ichen Verhältnissen entsprechend Z ernähren und Zu
veEFrSOrgen, enn ‚der Arbeiter ist seines Lohnes wert
Diesen verdienten ohn Zzu verwelgern. der ungerecht
herabzudrücken, bedeutet ein schweres Unrecht und wird

der Heiligen Schrift unter diıe schlimmsten Sünden
gerechnet. Es ıist auch nicht recht, die ne so. niedrig
anzusetzen, daß s1ıe ın den jeweligen Verhältnissen fürden Unterhalt . einer -Familie . nicht genügen, Fınıge e



Schiali: Fı d  aAgeSchilli  e Fr age des’ gtäl‚ .eq—flll‘@ef1-i 7 L {g‘h 11'é‘% ;  x  5chwie;—«iéiiéi£ e  R  ; 1j‚c‘3_digl'—irchr . zdie Efl<'lärüth des 1efztér;  Satzes: „neque fas est mercedes statui tam tenues, quae  pro rerum condicionibus alendae familiae sint impares.“  Zuvor ist betont, die (soziale) Gerechtigkeit erheische  eine solche Regelung der ökonomischen und sozialen  Verhältnisse, daß der Familienvater den standesgemäßen  Unterhalt für sich und die Seinigen zu verdienen vermag,  ihm das so Verdiente vorzuenthalten,  wäre himmel-  schreiende Sünde. Und nun folgen die erwähnten Worte:  neque fas est etc. Der Sinn ist offenbar: dem Familien-  vater den verdienten Lohn nicht ungeschmälert zu verab-  folgen, ist ein grober Verstoß gegen die kommutative Ge-  rechtigkeit, und es ist auch (als Verstoß gegen die soziale  Gerechtigkeit) nicht recht, die Löhne (im allgemeinen)  so anzusetzen, daß sie den standesgemäßen Unterhalt der  Familie nicht sichern. Bestätigt wird diese Deutung durch  einen Satz der Enzyklika Quadragesimo anno, der besagt,  es sei ein Verstoß gegen die soziale Gerechtigkeit, die  Löhne ungehührlich herabzudrücken (alienum est a iusti-  tia sociali, ut proprii emolumenti gratia et posthabita  boni communis  ratione opificum salaria nimis depri-  mantur).  Was  die Lehre der Enzyklika Quadragesimo anno  über den gerechten Lohn beitrifft, so geht sie von dem  ‚sozialen und dem individuellen Charakter‘“ der mensch-  lichen Arbeit aus. Und aus dieser der menschlichen Ar-  beit von Natur zukommenden Eigenart werden die „be-  deutungsvollsten Folgerungen‘ abgeleitet, die sich für Re-  gelung und Bestimmung 'des Arbeitslohnes ergeben. Und  zwar sind drei Gesichtspunkte zu berücksichtigen: der  Lebenshbedarf des Arbeiters und seiner Familie, der Stand  des einzelnen Unternehmens und die Rücksicht auf die  esamte Volkswirtschaft. Als erster Grundsatz ergibt sich  d  ije Forderung eines für den Arbeiter und seine Familie  ausreichenden Lohnes, eine Forderung, die bereits in der  Enzyklika Casti connubii erhoben wurde. Nun die ent-  scheidende Frage: soll die Forderung des absoluten Fa-  milienlohnes einfach. direkt als solche der kommutativen  Gerechtigkeit hingestellt werden? Das war ja die heiß-  umstrittene Frage, ob es sich hier unmittelbar um eine  Forderung der kommutativen Gerechtigkeit handelt oder  vor allem und unter.allen Umständen um eine solche - der  sozialen Gerechtigkeit. Wenn die Enzyklika diese Streit-  frage im Sinne der zuerst erwähnten ‚Ansicht entscheiden  wollte, warum tut sie es nicht mit klaren Worten? Ja,  es wird hervorgehoben, daß auch die übrige Familie zum  gem9insamefi ebensuniterhalt je nach den K}‘äften der  Edes gerechten L'9hneé.Sé:f1wieriékeit Dalédiglich die Efklärung des letzten
NSatzes: ‚„ 1CGUC fas est mercedes statu1l am tenues,
PLO TUumM condicionıibus alendae famıliae sınt impares. ”
Zuvor ist betont, die (soziale) Gerechtigkeıt erheische
eine solche Regelung der ökonomischen und sozlalen
Verhältnisse, daß der Familienvater den standesgemäßen
Unterhalt TUr sich un die deinigen Z verdienen VErMAaAaS,
iıhm das Verdiente vorzuenthalten, ware himmel-
schreiende Süunde Und DU folgen dıie erwähnten W orte

Tas est eic Der INnnn ist offenbar: dem Famıhen-
vatlter den verdienten ohn Nn1ıC. ungeschmälert verab-
Tolgen, ist eın srober Verstoß gegen die kommutatıve (1e-
rechtigkeit, und ist auch (als Verstoß SEIEN die sozlale
(;erechtigkeit) nıcht recht, die Löhne (Iim allgemeinen)
5 anzusetzen, daß- sie den standesgemähen Unterhalt der
Familie nıcht sichern. Bestätigt wIrd dıese Deutung durch
einen Satz der Enzyklıka Quadragesimo NNO, der besagt,
es. sel eiIn Verstoß die Ssozlale Gerechtigkeit, die
Löhne ungebührlich herabzudrücken (alienum est 1UusSt{1-
t1a soclalı, ut propru emolumenti gratıia et posthabita
onı Communıs ratione opMicum salarıa nım1s depr1-
mantur).

Was die Lehre der Enzyklika - Quadragesımo NNO
über den gerechten ohn betrılit, geht sS1Ee VOINl dem
‚sozlalen un dem indıvıiduellen Charakter“ der mensch-

Lichen Arbeit al  N Und AaUS dieser der menschlichen. AÄAT-
beıt V.O Natur zukommenden Kigenart werden die „be—
deutungsvollsten Folgerungen abgeleitet, diıe sıch Lür Re-
gelung nd Bestimmung des Arbeıitslohnes ergeben. Und
Z W. sind Trel Gesichtspunkte berücksichtigen: der
Lebensbedar des Arbeıters nd seiner Famlilie, der Stand
des einzelnen Unternehmens un die Rücksicht au{t die

esamte Volkswirtschalt. Als erster rundsatz ergıbt sıich
1€ Forderung eines tür den Arbeiter un selıne Famıiılıe

ausreichenden Lohnes, eıne Forderung, die bereıts 1n der
Knzyklıka asıu connubl erhoben wurde. Nun die ent-
scheidende Frage: soll die Forderung des absoluten Fa-
miılienlohnes eintach direkt qals solche der kommutatıven
Gerechtigkeit hingestellt werden? Das War ja die heıß-
umstrıttene rage, ob sich 1er unmıiıttelbar eine
Forderung der kommutatıyven Gerechtigkeit handelt oder
VOT allem und unter.allen Umständen UL eine solche . der
soOz1alen Gerechtigkeit. Wenn die Enzyklika diese Streıit-
Ira 1m Sinne der Zzuerst erwähnten AÄAnsicht entscheıden
WO Ite, W arumı tut S1E nıcht mıt klaren Worten? Ja

wiıird hervor ehoben, daß auch die übrıge Famihie ZU

gemeinsamer‘1 ebensunterhalt je nach den K}‘äften der
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Schillımg, Die Frage des gerechten. Lohnes.,
einzelrién beizutragen habe. Wenn l der Arbeit'géiaer ohne
weiteres unmittelbar CX 1ustiti1a commutativa den Kamı-
jienlohn bezahlen a  e S ware N1C. einzusehen,
weshalb jene Pfiicht der Familienglieder hervorgehoben
wIrd. Vor allem bHer ist beachten, daß uch jener
erste Grundsatz, wonach der Famılienlohn hbezahlen
ıst, abgeleitet wird, W1€e die Fnzyklıka ausdrücklich be-
Lont, AaUS der „zugleıich sozıalen und individuellen atlu  ..
der 1n den Iienst anderer gestellten Arbeit. Von Anftfang
A1) wIird also der sozıale Gesichtspunkt mitberücksichtigt
und mıiıt 1n Betracht SEZOSECN. DDer 1INnn ann Iso sehr
ohl se1n: entspricht einem Gebot der sozialen (GÜeEe-
rechtigkeıt, daß dem Arbeiter der Familienliohn gezahlt
werde, der WI1Ie 1n meıner Sozialethik heißt „LE : SO-
ziale Gerechtigkeit, . dıe übrıgens uch Gerechtigkeıt im
strengen Sinne. ıst, gebietet qals sgerechten ohn einen
Lohn, der zum Unterhalt des gewlissenhalten Arbeıters
ınd seiner Famıilie hinreicht.“ Der axX annn aher,
WIrd dort tortgelahren, vorschreiıben, daß der absolute
Hamılienlohn kontraktlıch festgele werde, hat doch der
Arbeitgeber 1n erster Lıinıle den uUutzen VO der Arbeıit,
darüber. hınaus besteht, wıeder i1ustitia soclalı, ıne
Pflicht des Staates, Z SOT9EN, daß uch kınderreichen
Kamihen der Arbeiter der Lebensunter_halt gesichert sel.

Kine wissenschaftlich einwandireıe. LÖSuUunNg der
Frage des gerechten Lohnes hat on der Arbeıtslieistung
un VON der - Idee der kommutatıven Gerechtigkeıt u_
gehen. Aus der Idee der kommutatıven Gerechtigkeıt ber
1äßt sich ach deren SaNnzZeh Kıgenart lediglich der Grund-
N  ( der aequalitas datı et accept erschließen. Der ohn
mMmuß der Leistung entsprechen, der roCren eıstung
höherer Lohn, der gleichen Leistung eicher ohn Der
Arbeitgeber schuldet Ssova1el, qals die Arbeiıt wert ist, CL ist
„debitor In Ltantlo, quantum valet labor, el 1n his dirıgıt
commutatıva lustiha‘, Ihomas V, Aquin,°) qaut dessen
Grundsätze un Autoriı1tät sich manche, W1e€e scheıint,
L1UTF berufen, sS1e Tür ihre eigenen Ansıchten eine
Bestätigung brauchen. Dem Arbeıter nNnussen SOZUSAgEN
SeEINE Produktionskosten rsetzt werden, es muß ıhm e_

werden, W as 2881 Zeıt, Krait, Geschickheh-
keit, an Intelligenz auiwendet, ecSs muß iıhm sewährt WEeI-

W as nötıg ist, seine. Anstrengung Zu NEUETN,
erhalten: entsprechend der Verant-muß eine Vergütun

'»\’or@;1r;g_‚ die In au erlegt ist‚i er‘1tsPrgchend der erforde'r-.
In Sent .k d 3 s s A, 4, IU Vel Schilling, Dıie 5taats-

uınd Sozijallehre: des hl Thomas ALı 1\\ifl., , 258  <



chilling, Dif: Frage des gerechten Lohnes.n  94  jchi1]i’x‘lä‚;l?jé -jl*?_1"hgd 31-c's ge1$cht€n ; Lohnes  lich ’gé\‘xr'e’sé'nfien.f\ugbildulié und énfsi>rééierid del; 1i1i£ der  Arbeit verbundenen Gefahr sowie dem Risiko der Ar-  beitslosigkeit. Wird das alles berücksichtigt, alsdann wird  unter normalen Verhältnissen ein solcher Lohn für den  standesgemäßen Unterhalt auch der Familie ausreichend  sein. Man müßte ja am Sinn der Wirtschaft und der Welt-  ordnung irre werden, wenn für die Leistung eines fleißi-  gen und tüchtigen Arbeiters nicht ein Lohn bezahlt wer-  den könnte, der zum angedeuteten Zweck hinreicht. Dies  wäre, abgesehen von besonderen Notzeiten, nur _ denkbar,  wenn der Aufbau der gesamten Volkswirtschaft fehler-  haft wäre oder die Willkür herrschte oder der betreffende  Erwerbszweig aus besonderen Gründen in schlimmer  Lage sich befände. Einigermaßen zweifelhaft wird freilich  der Sachverhalt, wenn man gewisse Gruppen der unge-  lernten Arbeiter ins Auge faßt, deren Arbeit ohne große  Schwierigkeit von Jugendlichen oder von Arbeiterinnen  versehen werden kann. Keinem Zweifel aber kann es  unterliegen, daß dem Arbeiterstand im Interesse des Ge-  meinwohles ein erträgliches Los gesichert werden muß.  Sowohl mit Rücksicht auf die für die Gesellschaft wert-  volle Leistung der Arbeiterschaft als auch mit. Rücksicht  auf das Wohl und Wehe der Arbeiterfamilien, seiner  Glieder, hat daher der Staat Grund und Befugnis, im  Namen der sozialen Gerechtigkeit sich einzumischen. Der  Staat hat es zu tun in der  ereits angedeuteten Weise,  indem er nämlich anordnet; daß die Bezahlung des durch-  schnittlichen ‚Familienlohnes als Minimallohnes für jeden  erwachsenen Arbeiter kontraktlich festgelegt wird. Indes  auch wenn der Staat dieser seiner Pflicht nicht nach-  käme, hätte der Arbeitgeber grundsätzlich ex iustitia so-  ciali seinerseits die Rechtspflicht, den Familienlohn zu  bezahlen. Bestünden. anormale wirtschaftliche oder so-  ziale Verhältnisse, so würde sich, wiederum auf Grund  der sozialen Gerechtigkeit, für die Staatsgewalt die  Pflicht ergeben, um die nötigen Reformen sich zu be-  mühen, soweit es nur immer die Verhältnisse zulassen.  Was die kinderreichen Familien betrifft, so verpflichtet  der Staat am besten die Unternehmer desselben ErwerbSs--  zweiges, Ausgleichskassen zu begründen. und zu unter-  halten, die dazu dienen, den Familienvätern mit großer  Familie die 'erforderlichen Zuschüsse zu gewähren.  ‚4. Unter Ablehung dieses „Umwegs‘“ über die soziale  Gerechtigkeit will Muhler unter allen Umständen direkt  und ohneweiters die „innere Synthese von Ertrag (der  Arbei  t) und Bedürfnis“ (des Arbeiters und seiner Familie)  {  herste len; Und zwar in folgen—der"_ e?nfa?hqn W eisg: „Derlich gewesenen Au$bildung un entsi;recherid der miıt der
Arbeit verhbundenen (Jeflahr SOWwle dem Rısıko der Ar-
heitsiosiskeit. Wırd das aqalles berücksichtigt, alsdann WITrC
unter normalen Verhältnissen_ein solcher ohn 1ür en
standesgemäßen Unterhalt uch der Famıhe qusreichend
sSelm. Man müßte ja am Sınn der Wirtschaft und der W elt-
ordnung Irre werden, tür dıe Leistung eines fe1ißi-
SCN nd tüchtigen Arbeiters nicht eın ohn bezahlt WEI-
den könnte., der ZUIN angedeuteten Zweck hinreicht. Iies
wäre, abgesehen Vo  — besonderen Notzeiten, LLUT denkbar.

der Aufbau der gesamten Volkswirtschaft tehler-
haft ware der die ıllkür herrschte der der betreffende
Erwerbszweig AUS besonderen Gründen 1n schlimmer
Lage sich befände. Fınigermaßen zweiıfelhaft wird Ireilich
der Sachverhalt, WEeNnN INa gew1sse Gruppen der UuNnge-ernten Arbeiter 1Ns Auge faßt, deren Arbeit hne sroheSchwierigkeit von Jugendlichen der VOL Arbeiterinnen
versehen werden annn Keinem Zweifel ber kann es
unterliegen, daß dem Arbeiterstand 1 Interesse des (rxe-
meınwohles eiIn erträgliches LOs gesichert werden muß
Sowohl mit Rücksicht quf die für die Gesellschaft wert-
volle Leistung der Arbeiterschaft als uch mıt. Rücksicht
qu{f das Woaohl un Wehe der Arbeiterfamilien, seliner
Glieder, hat daher der Staat Grund un Befugnis, 1im
Namen der sozlalen Gerechti keit sıch einzumischen. Der
Staat hat Lun 1n der ereıts angedeuteten Weise.,
indem nämlich anordnet; daß die Bezahlung des durch-
schnittlichen - Familienlohnes als Minimallohnes Lür jedenerwachsenen Arbeıter kontraktlich test elegt WITrd: Indes
aquch wenn der Staat dieser seiner cht Nn1ıC nach-
käme, hätte der Arbeıitgeber grundsätzlich ıiustiti1a
cialı seınerseıts die Rechtspflicht, den Familienlohn
bezahlen. Bestünden anormale wiırtschafitliche der
zi1ale Verhältnisse, würde sıch, wıederum autf Grund
der sozılalen Gerechtigkeit, TÜr die Staatsgewalt die
Pfihlicht ergeben, die nötigen Reformen sıch be-
mühen, Soweıt NUur immer die Verhältnisse zulassen.
Was die kinderreichen Famıilien betrilit, Ver flichtet
der Staat besten die Unternehmer desselben rwerbs-.
zZwWeıges, Ausgleichskassen begründen. un unter-
halten, die azu dienen, den Famılienvätern mıt sroßerFamilie die '"eriorderlichen Zuschüsse Zu gewähren.Unter Ablehung dieses „Umwegs” ber dıe sozıiale
Gerechtigkeit wiıill Muhler unter allen Umständen direkt
un ohneweiters die ‚innere S5ynthese von Ertrag (derArbei un bedürinıs“ (des Arbeiters un seiner Familie)1}herste len, und ZWar In folgen—der'_ ei\r_1faghe_n e1seE: „Der
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Mef1sc}; hat ebén; Gegenéati Zu einer Maschine,. aüch
das Bedürfnis un die Au{fgabe, sıch fortzupflanzen, und

nat im .Gegensatz ZU Tier auch dıe PIHCHE: 11Lr dıe
Seinigen Z SOFrSEN, hat eine Kamılie. Das ist Nun e1N-
mal dıe subjektive Eigentümlichkeit des Menschen. Waıll
also der Arbeitgeber gerade die menschliche Arbeıtskrait,
annn mMu uch den menschlichen Bedürifinissen Rech-
NUuNsS tragen, mu.ß ‚einen Famıiılienlohn oder,
modern gesprochen, einen. Sozlallohn zahlen.: ıe i1ustitia
{  ommutativa). verlangt e ‘Ea) _ Zunächst tällt dieser
Theorle auf, daß ohne nähere Bestimmung un KEın-
schränkung der Sozlallohn 1m Namen der kommutativen
Gerechtigkeit geiordert wird. Sollte damit etwas anderes
als der absolute Familienlohn gemeınnt SEeIN, ware die
Theorie nachweıislich unrichtig, uch dıe En klika Qua-dragesimo NNO kennt keine weıtgehende Forderung1 Namen der Gerechtigkeit im strıktesten Sinne. Daß
die JTheorie einer solchen Konsequenz drängt, ist
jedenfalls nıicht gerade eıne Empfehlung 1r sS1e. „ ES ist
1n der Tat schwer einzusehen, WwW1€e siıch. der ohn qui
Grund der kommutativen Gerechtigkeit, die doch einfach-
hın Gleichheit ON Leistung un Gegenleistung erfordert,
entsprechend._ der Größe der Famıiılie differenzieren soll,
oit vielleicht im umgekehrten Verhältnis ZUFC wıirk-
ichen Leistung. Man könnte öchstens verlangen, daß
sämtlichen Arbeitern der tür eine mittlere Familıe hın-
reichende Lohn, der absolute Familienlohn, bezahlt wer-

mMUuUSSe, Ur heße sıch diese Forderung als solche der
kommutativen Gerechtigkeit nıcht ge  nd klar erweli-
sen. 7) Die JTheorie, die direkt un ohneweiters, als wäre

SOZUSagCN selbstverständlich, den absoluten Famihien-
lIohn lustitia commutativa Tür jeden erwachsenen AT=-
beiter postuliert, wurde vVvon IHIL also nicht schlechtwegals unrıchti abgelehnt, wurde vielmehr NUur quti die
Schwierigkeit hingewiesen, Ssıe klar wıissenschaitlich Z
begründen un Zu erhärten. Daß dies Muhler gelungensel, wiırd INa  an| N1IC können. Er betont das Bedürti-
NS und betont die notwendige Synthese VOoI Ertrag und
Bedürfnis, aber die Hau tsache, die Leistung, spielt 1n
selıner Theorie eine zıiemlich untergeordnete Rolle

Wissenschaftlich betrachtet SteE C demnach sSo,daß die Theorie der unmittelbaren An aSSUNS des Lohnes
das Bedürfnis unter erufung auf Gerechtigkeit im

strıktesten Sinn, Sanz abzusehen on der sozialisti-
schen Färbung, auft nıcht genügen gesicherter Grundlagee a z e <} Muhler, Die Idee des gerechten Lohnes,

S Schilling, Lehrbu3h der Moraltheologıe I1 '1928, 479
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ber.uh"‘[. Und zieht 111a die Äuffassühg der iäfi%3rklikzl
Quadragesimo HNO In Betracht, so zommt man dem
Krgebnis, daß dort 1n Wahrheit VOI Anfang an, was: die
Lehre gerechten Lohn und vVvon Famılienlohn he-
trıdt, der sozıale Gesichtspunkt als wesentlich mnıtent-
scheidend angesehen un behandelt wird. Die Forderung
des Famılienlohnes wird dort nıcht abgeleıtet AUS dem
Bedürifinis der Person, sich - fortzupilanzen und Famıilie ZU
haben Muhler) sondern uSs dem persönlichen un A
dem durch Adie Idee des SOZLALOT gANISMUS bestimmten
Charakter der menschlichen Arbeit.

ınd
Von Dr. Herm. Stieglecker, s{ Florı1an.

(zebiet des llslam. |
Im siebenten Jahrhundert erschlıen der gefährlichste

Kıvale des Christentums, der Islam, aut dem Schauplatz.
uch gebildete Kreise seben sıch olt aum Rechenschalt
darüber, WEeIC entsetzliche Verluste em Chriısten-
tum zugefügt hat Dieses _ haltte damals Schon 11S Innere
Asıens hıs ach (C‚.hına seinen Wes geflunden un Vorder-
qasıen un Nordafriıka W ar se1t den altesten Zeiten chrıst-
lıcher Boden Alle diese Gebiete haben dem Islam WEeI-
chen mussen. Es waren 1€S gerade die berühmtesten
Stätten altchristlicher Kultur: denke an die Namen
Hippo, Alexandrıa, Antiochla, Fdessa, Ephesus! Und Wa
das Bitterste W selhst jene heiligen Orte, denen
UNSCL Herr un Meister gewandelt, mußten sıch das
Wahrzeichen des Propheten VO Mekka gefallen Jassen.

Dann .kam der Sturm qutf Kuropa: tast schıen C5S, als
ab auch SCr LErdtel den Anprall des Islam e\r.liegeumMuSsSse.

Heute Iiinden WIr dıe Religion Mohammeds in ganz
Vorderasıen, nıcht bloß 1n Arabıen, Palästina, Syrien,
Kleinasıien, Persıien, Belutschistan, Afghanıstan, sondern
auch 1n Turkestan, Sıbirlen, His Tobolsk AIl Irtysch-und
Krasnojarsk obern Jen1sse]. Der Islam ist terner
Hause ın Sanz Ostturkestan un seine etzten Ausläufter
ach (sten. hın treffen Wr 1ın China 4Ra Hoan ho
ast mohammedaniısch ist das Industal un Ol
Mohammedanern stark durchsetzt das Gangesgebiet 1N-
ınter hıs ZU  - Mündung dieses Flusses. Auch ın Mitte!-
und Südindien gıbt Mohammedaner. Damıiıt sınd WIr

chinesischen Provinz YünnanO noch NIC ZUuU Ende: ın de


